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nur der Hofmeiſter oder Weinzierl zurückbleibt, der nur ſo viel Proviant 
hat, als man ihm für ſeine Perſon belaſſen hat. Die Bürgerſchaft aber 
muß bei ſolchen Bedrängniſſen Gut und. Blut auch für dieſe Höfe hin- 
geben, und alles Beſizthum in ihrem Burgfried ſchüßen. Es iſt daher 
ganz billig, daß Alle zur Erleichterung der armen Bürgerſchaft mitwirken.) 

Die Verhältniſſe änderten ſich nicht, denn im Jahre 1689 ſchi>te 
die Stadt ein Verzeichniß der geiſtlichen Höfe und Edelſize in Krems an 
die Regierung und fügte am Schluße die Bemerkung bei: „Alle dieſe 
Höff thuen gleichſamb mit Ihren Stätte Leuthgeben wie auch anderen 
Handlungen gemainer Stadt Krems großen Schaden zufuegen".?) Erſt 
die Kloſteraufhebungen und die Säculariſation der Kirchengüter machten den 
geiſtlichen Beſizungen ein Ende. Die geiſtlichen Höfe gingen an das k.k. Aerar 
und dann licitando in Privatbeſiz über. Gegenwärtig beſtehen nur mehr 
3 geiſtliche Höfe in Krems, nämlich der Salzburger-, Wilheringer- und 
Lilienfelderhof. 

47. Kapitel. 

Die Na<barſ<aft 

Verhältniß zur Nachbarſtadt Stein. 

Krems und Stein, einander ſo nahe liegend und faſt dieſelben Intereſſen 
und Schickſale theilend, lebten nicht immer in dem beſten Einvernehmen. 
Eine Art Eiferſucht der beiden Schweſterſtädte hemmte leider deren Ent- 
wicklung. Zu Zeiten explodirte die gereizte Stimmung in gegenſeitigen 
Recriminationen. Es fehlte an einem gemeinſamen Intereſſe, die Rivalität 

dauerte fort, ſelbſt als der Handel ſich minderte und Kriege und Fehljahre 
die Gewerbe rninirten. =- Obwohl Stein ſtrategiſch wichtiger und ſeiner 
Lage nach günſtiger an der Donau gelegen war als Krems, behauptete 
doch Krems in jeder Hinſicht den Vorzug. Daher wohl die verzeihliche 
Rivalität. 

Beide Städte hatten von alter8her ein gemeinſames Oberhaupt, nämlich 
den Richter. In Folge einer von den Steinern bei Kaiſer Friedrich 
erhobenen Beſchwerde über das „Regiment“ beider Städte erklärte der 
Kaiſer, er wolle zur Vermeidung „künfftigen vnrath8 vnd aufrur, ſo ſich 
zwiſchen beeden Stetten menigmal begeben hat“, daß die Stadt Krems 

') Wrig. Cone. im Stadtarchiv). 
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ihren Bürgermeiſter, Richter und Rath für ſich ſelbſt, und die Stadt 
Stein ihren Richter und Rath auch für ſich ſelbſt erwähle und ſeke.?) 
Dieſe Selbſtſtändigkeit dauerte jedoch, nur vier Jahre; denn Kaiſer 
Maximilian 1. hob das Patent ſeines Vaters über die Rath8wahl wieder 

auf und beſtimmte, daß die Wahl eines Bürgermeiſters, Richters und 

Rathe3 für beide Städte nach altem Herkommen beſtehen ſolle. ?) 

Im Jahre 1402 ſchloßen beide Städte einen Vergleich über ver- 

ſchiedene Streitigkeiten. *)) Aber der Friede wurde bald wieder getrübt. 

Im Jahre 1446 befahl K. Friedrich dem kaiſ. Rath Wilhelm von Topl 

und dem Hauptmanne zu Krems, Jörger Wolfenreuther, ſie ſollen ihm 

berichten, ob es wahr ſei, daß beide Städte durch innere Zwietracht ſehr 

in Abnahme kommen ?*) Der Bericht liegt nicht vor, aber wahrſcheinlich 

konnte die Thatſache nicht in Abrede geſtellt werden. Die Uneinigkeit 

dauerte fort, denn im Jahre 1477 recuſirte Georg von Ekartsau die ihm 

angetragene Hauptmannſchaft über beide Städte wegen Leibes8gebrechen, 

und empfahl denſelben Einigkeit mit dem Beiſaße: „Das bedunkft mich 

die beſt Hauptmannſchaft zu ſeyn, die ihr bey baiden Stetten gehaben mugt“.*) 

Die Anläſſe zu kleinen Zänfkereien boten ſich beſonders in Kriegs- 

zeiten, wo beide Städte zu leiden hatten und eine Stadt der andern 

VUebervortheilung vorwarf. So klagten die Steiner während der Belagerung 

durch Mathias Corvinus, daß die Mehrzahl unter ihnen ſich mit 

geſchweltem Getreide nähren müſſe, woran die Kremſer Schuld tragen, 

indem ſie ihnen leicht hätten ihre Körner mahlen und auf einigen Zillen 

zuführen können. *) Dagegen klagten wieder die Kremſer: Die Steiner 

laſſen feine größere Quantität Getraide und Salz von Krems hinauf- 

führen zum Handel, und begehren, die Kremſer ſollen früher um Erlaubniß 

bei ihnen anſuchen. Ferner8: Die Steiner wollen bei der Spitalrechnung, 

bei der Jungfrauenſtiftung 2e. mit verwalten, da doch ſie ſelber den 

Kremſern nie von ihren Stiftungen, oder Rechnungen etwas zu wiſſen 

machten. Sie bitten um ämtliche Ausgleichung. 7) 

Der wichtigſte Streitpunct war der Getreide- und Salzhandel, 

den Stein beſaß. Ein herzoglicher Befehl an den Richter in Mautern 

und an den Stadtrath beider Städte lautete, keine Salzfuhr von Hall 

1) 1491, 23. Aug. Linz. (Stadtarchiv). 
2) 1495, Mittwoch nach Lichtmeß, Wien. (Orig. im Stadtarchiv). 
3) 1402, Sonntag nach Aegydi. 
4) 1446. (Orig. im Stadtarchiv). 
5) 1477, Meiſſau. Eritag nach St. Matth. 
8) 1477, Mittwoch vor St. Thoma3. (Stadtarchiv). Vgl. oben S. 62. 

7) 1495. Beſchwerdeſchrift, unterſchrieben von 18 Bürgern. 
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und Schellenberg paſſiren zu laſſen. Das Salz muß in Stein niedergelegt 
werden nach altem Herkommen.?) Auch Herzog Albrecht verordnete 1412, 
daß alles Hall- und Schellenberger'ſche Salz zu Stein niedergelegt werden 
ſolle, ausgenommen, welches den Bürgern von Korneuburg gehört.?) 
Entgegen dieſem alten Herkommen geſtattete der der Stadt Krems ver- 
pflichtete Kaiſer Friedrich Ill. 1491 den Bürgern der Stadt Krems den 
Handel mit Gmundner Salz. Dagegen wehrten ſich nun die Steiner, 
weil ſie den Salzhandel vormals für ſich ſelbſt allein gehabt, und 
beſchwerten ſich beim Kaiſer. Dieſer löſte den Streit dahin, daß der 
Handel mit Salz beiden Städten gemeinſam und kein Bürger daſelbſt 
davon ausgeſchloſſen ſein ſolle. 3) Einige Zeit war Ruhe. Die Stadt 
Stein hielt jedoch durch dieſes Patent den Wohlſtand der Steiner Bürger 
gefährdet und reichte dagegen eine Beſchwerde bei Kaiſer Maximilian 1. ein. 

Die Kremſer, denen dieſe Beſchwerde zugemittelt wurde, vertheidigten ſich, 

indem ſie ſagten : 

1. Wir haben nur den Kleinhandel mit Salz und Getreide, die Steiner haben 
das große Geſchäft ; wenn aber die Steiner dennoch klagen, daß ihre Stadt in Abnahme 
iſt, ſo erklären wir Eu. Maj. wie man dort die Privilegien des Handels gebraucht. 

Ihrer vier oder fünf theilen ſich in den ganzen Gewinn, der eine hat das Salz, der 
andere das Getreide, ein dritter den Wein 2c. =- 2, Die Steiner führen an, wir hätten 

die Jahr- und Wochenmärkte. Die Steiner haben dafür die Mautſtätte und Zufuhr, 

was mehr einträgt als unſere Märkte, auch haben ſie viele Gründe um Krems und 
Stein, in der Wachau, weit mehr als wir; auch ſind unter ihnen mehr Dominikal- 
beſizer als in Krems, ſo daß ſie uns nur die Holden heißen, ſie ſind aber die Herren. 
-=- 3. Zur Zeit der Belagerung befahl Erzherzog Sigi8smund, wir ſollten uns mit 
200 Söldnern verſtärken, und gab auch das Geld dazu her. Die Stadt Stein nahm 

wohl das Geld an, aber die Söldner hatten ſie nicht. Wir fuhren zu Schiffe hinauf, 
und ermahnten ſie ihre 100 Söldner zu halten, ſie aber gaben die kurze Antwort, 
wir ſollten nur auf unſere Stadt ſehen, die ihrige wäre feſt genug, um ſich vor dem 
Feind zu bewahren, ſie würden e3 auch ohne uns richten. =- Was End das genommen, 

wiſſen Eure Majeſtät. Wir waren nicht Schuld daran.*) 

Damit nicht zufrieden, reichten die Kremſer eine eigene „Beſchwär- 
ſchrift“ gegen die Stadt Stein an die landesfürſtl. deputirten Räthe ein. 
Darin heißt es: 

1. Die Steiner laſſen das Gmundiſche Salz nicht zu uns herabführen laut 
unſern Privilegien, wir müſſen ihnen Kiefflweis darum nachgehen. 2. Bei dem Getreid 

wollen ſie es auch ſo machen. 3. Die Marktzillen, welhe zum Wochenmarkt kommen 

1) 1396, Orig. im Stadtarch. 
3 1412, 31. Jänner, Wien. (Lichnov8ky V. CXVIU, Nr. 1272). 

) 1491, 23, Auguſt, Linz. (Orig. Stadtarch.) 
4) 1495, Stadtarch. 
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wollen nach Krems, laſſen die Steiner nicht herab fahren, ſondern es muß Alles oben 

in Stein aus8- und eingeladen werden, oft in Regen und Wind. Auch werden wir 

von Stein aus „befrengt und gezwangt“. Alles, was man von hier oder aus dem Wald 

her nach Wien führen will, Käſe, Schmalz, Oehl, muß man nach Stein bringen 

zum Mauthaus, was ſehr beſchwerlich iſt. 4, Nachmittag laſſen die Steiner kein 

Schiff mehr zu uns herab paſſiven weder mit Gäſren no< mit Kauffmannſchafft. 

5. Unſere Lederer müſſen ſich das Loh, was ihnen von Pöcſtall, Würnſtorf 2c. zugeführt 

wird, mit Wägen in Stein abholen, denn in Stein hält man auch dieſe Schiffe auf. 

Euer Maj. können aus dieſen Artikeln abnehmen, was guter Nachbarſchaft und Gunſt 

die von Stein gegen uns tragen, wie ſie ihren Vortheil und unſern Nachtheil zu 

treiben wiſſen. Wir bitten demnach um gnädige Wendung dieſer Beſchwerden, und um 

Belaſſung des gegenwärtigen Regimentes, das nach dem Willen Sr. kaiſerl. Majeſtät 

jede Stadt für ſich hat.) 

Der Kaiſer wollte zwiſchen beiden Städten Ordnung ſtiften, ließ 

die Sache unterſuchen und fand, daß die Stadt Stein durch die Aufrecht- 

haltung des Getreide- und Salzhandels beider Städte „ganz verderbt 

würde, was ihm zu verhüten gebühre". Er hebe daher die Erklärung ſeines 

Vaters wieder auf und ſolle der Getreide- und Salzhandel in den früheren 

Stand geſeßt werden, bei Vermeidung einer Strafe von 100 Mark 

Golde3.2) =- Bevor die Kremſer von dieſem Patente Kenntniß erhielten, 

ordneten ſie eine Geſandtſchaft an den Kaiſer ab, welche gegen einen 

ähnlich lautenden Regierungsabſchied Vorſtellungen machen ſollte. 3) Obwol 

die Regierung die Stadt Krem3 erinnerte, daß dieſe Verordnung über 

Einvernehmen Sr. Majeſtät erfloſſen ſei, baten ſie do< die Regierung 

mit der Execution des Abſchiedes ſo lange ſtille zu ſtehen, bis die 

Deputirten von Sr. kaiſ. Majeſtät zurücf gefommen. Sie erwähnen der 

goldenen Bulle, in welcher ihnen die durch Treue und Tapferkeit verdienten 

Rechte verbrieft worden ſind. 4) = Inzwiſchen war das oben citirte Patent 

erſchienen, welches bei Vermeidung ſchwerer Strafe befahl, die Entſcheidung 

genau zu beobachten, da der Stadt Stein aufgeholfen werden müſſe. 

Die Deputation erhielt die Weiſung, ſich vorläufig zu fügen und Ruhe 

zu halten. *) 

Ganz gaben indeß die Kremſer die Hoffnung nicht auf, den Getreide- 

und Salzhandel wieder zu bekommen. Im Jahre 1497 ſchi>ten ſie den 

„Sendboten der Stadt Krem8“, Hans Reichl, an das Hoflager nach 

Innsbruck, um in dieſer Angelegenheit etwas zu erwirken. Hans von 

1) 1495, Stadtarch. 
2) 1495, Mittwoch nach Maria Lichtmeß, Wien. (Stadtarch.) 

3) 1495, St. Agatha. Die Deputirten waren der Rathsherr Wolfgang Krumpen- 

auer und der Genannte Max Fattinger. 

4) 1495, Freitag nach Scolaſtica. 
;) Strobl, die Städte Krems und Stein im Mittelalter 1882. S. 49. 
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Wertemberg ſchien ſich dort der Sache anzunehmen, weil Jener nach 
Krems ſchrieb: „verhoff, werd alles die rechte geſtalt haben“.*) JIndeß 
ſcheint er doch nichts ausgerichtet zu haben, denn der Vereinigungsabſchied 
von Kaiſer Maximilian zwiſchen beiden Städten lautete: „E38 werde 

beiden Städten aufgetragen, ſich unter eine gemeinſame Verwaltung zu 
begeben, und möge feine Stadt die andere im Handel und Gewerbe 
beirren, damit nach Ueberwindung des äußeren Feindes, die ſegensvolle 
Eintracht in die Mitte der Bürger zurückkfehre, zur Förderung der gemein- 
ſamen Wohlfart. Wer gegen dieſen Entſcheid handelt, verfällt in eine 
Strafe von 500 fl. Rhein".?) 

Im Jahre 1595 kam ein Vergleich zwiſchen beiden Städten über 
Zapfenmaß, Wochenmarkt, Vertheilung ſtädtiſcher Unkoſten, Organiſirung 
des Rathes u. dgl. zu Stande. In dieſem Vergleich wird noch erwähnt: 
Bei einer gemeinſchaftlichen Sißung ſollen die Kremſer die Pläße zur 
Rechten, die Steiner aber jene zur Linken einnehmen. 

Kriege, Fehljahre, und andere Gründe halfen zuſammen, daß die 
Stadt Stein in dem Zeitraum von 1600-1634 in eine große Schul den- 
laſt ſtürzte. Die Schulden betrugen 150.616 fl. 4 Schllg. 16 Pfg. 
Die bezahlten Intereſſen 68.035 fl. 6 Schllg. 19 Pfg. Die reſtirenden 
Intereſſen 44.075 fl. 2 Schllg. 16 Pfg. Als Urſache werden angegeben: 
Die Unkoſten des Tumultes von anno 1589, Einquartierungen, eine 
Salzſtrafe per 18.012 fl., der Verluſt bei den Reichsthalern (die die 
Stadt um 10 fl. einkaufte, und um 1 fl. 4 Sclig. vergütet bekam), 
Verluſte beim Wein und beim Salzamt. 3) Weil die Stadt im Jahre 1634 
den Betrag von 2830 fl. nicht bezahlen konnte und die Regierung keinen 
Aufſchub gewährte, ſo ſchrieb der Bürgermeiſter von Stein an den 
Stadtrath in Krem8: Da Doctor Sengler das den beiden Städten 
gehörige Haus in Wien wegen Schulden in Execution genommen, die 
Stadt Stein aber jezt kein Geld habe, ſo möchte Krems für dieſelbe den 
ſie treffenden Theil bezahlen, wofür Stein einen Schuldſchein ausſtellen 
wolle. *) Der Kremſer Stadtrath ging darauf nicht ein; denn im Herbſt 
ſtellten die Steiner an denſelben die Bitte, ex möchte ſich, da der Mautner 

!) Relation vom Jahre 1497. Der „Sendbote“ war von Krems bis J 57 | + DE; Innsbruck 
DE „daß Roß (ſchrieb er) kann ich nicht verkauffen, das hinkt, ſchickt mir eine 

2) 1503, S. Lucia. (Stadtarch.) 
3) 1634, (Stadtarchiv). 
8) 1634, 17. Juni. (Stadtarchiv). 
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in Stein ihnen das Geld zur Bezahlung des Dr. Sengler leihen wolle, 

als Bürge und Zahler unterſchreiben, weil er auf den Schuldſchein der 

Stadt Stein das Geld nicht darleihe.*) 

Im Laufe der Zeit entſtanden noch andere Streitigkeiten zwiſchen 

beiden Städten. Solche waren: die Aufnahme der Bürger, die Auen 

und das Fiſchwaſſer, der Oſtergarten (Schießſtätte), die Verwahrung der 

ämtlichen Documente, die Rathsdiener, der Wochenmarkt, die Krieg3- 

quartiere und andere Unkoſten, die Frequentirung des Rathes, die Er- 

brechung der an beide Städte kommenden Befehle und Briefe, die Reviſion, 

die Aufrichtung einer Eiſen- und Geſchmeidehandlung zu Stein u. |. w. 

Aus derlei Differenzen erwuchſen nicht jelten verdrießliche und weitläufige 

Proceſſe. Durch Vermittlung des Wahlcommiſſärs Chriſtof Friedrich 

Schmidt von Mayenberg kam ein Vergleich zwiſchen beiden Städten über 

ihre Streitigkeiten zu Stande. In dem Vergleiche heißt es: „Von uralten 

Zeiten her ſei zwiſchen beiden l. f. Städten „eine Vriedſame Einigkeit 

und gutte Nachbarliche Verſtändnus' gepflogen worden ; dieſe habe ſich 

aber „von Kurzer Zeit hero' in etwas zerſchlagen. Zur Verhütung 

künftiger Irrungen und Wiederherſtellung der vorigen gepflogenen guten 

nachbarlichen Intelligenz und friedſeligen Ruheſtandes, habe man nach- 

folgenden Vergleich abgeredet und beſchloſſen“.?) Nun folgen 17 Puncte, 

von denen wir einige herausheben. Bei Aufnahme der Bürger von Stein 

ſoll darauf Rückſicht genommen werden, daß die Profeſſioniſten und 

Handwerker nicht zu hoch zum Schaden der Nachbarſtadt überſeßt werden. 

Die der Stadt Krems gegenüber liegenden Auen ſollen der Stadt Krems 

als Eigenthum zugehören ; ſollte die Au wieder ſoweit angeſchüttet werden, 

daß ſich ſolche in den Burgfrieden der Stadt Stein hinauf erſtrecket, ſv 

ſolle das Eigenthum auf den Diſtrict, ſo in dem Steineriſchen Burgfrieden 

gelegen, der Stadt Stein als Eigenthum zuſtehen. Das Fiſchwaſſer auf 

ver Donau und in der Lacken bei den Kapuzinern und dem ſogenannten 

Reckthurm, jedoch den Kremsfluß ausgenommen, ſollen die bürgerlichen 

Fiſcher beider Städte genießen. Die Amtsacten, welche die Stadt Stein 

allein betreffen, ſeien in der Regiſtratur zu ſepariren und der Stadt Stein 

einzuhändigen. Bei allen beide Städte betreffenden Auslagen (wie Quartier 

und Commiſſionskoſten, Beſtellung) zahlt Krems zwei Drittel, die Stadt 

Stein ein Drittel des Betrages. Die Stadt Stein verzichtet auf den 

Eiſen- und Getreidehandel; nur Sebaſtian Püringer, Handel5mann in 

Stein, ſoll verſchiedene Nägelgattungen führen, dieſelben aber in Krems 

1) 1634, 16. Nov. 
2) 1717, 1. October, Krem3. (Stadtarchiv). 
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einkaufen und die Kaufleute da ſollen ſie ihm um den Einkaufspreis 

überlaſſen. Der Wochen- und Leopoldi-Markt der Stadt Stein ſoll durch 

die Kremſeriſchen nicht beeinträchtiget werden, auch möge die Stadt Stein 
von dem dort verkauften Haar das Waggeld beziehen, und den Getreide- 
handel ganz allein behaupten, unpräjudicirlich den Wochenmärkten zu 
Krems. Die Fuhrleute von Krems und Stein, namentlich die Faßzieher 
von Stein, ſind anzuhalten, daß ſie die Kremſer Kaufleute mit dem 
Fuhrlohn nicht beſchweren. Man ſolle in Krems jenen Handelsleuten, die 
in Stein Nüſſe, Zwetſchken 2c. gekauft haben, nicht außer der Pflaſter- 
mauth und Waghausgebühr bei ihrer Durchfahrt noch weitere Zahlungen 
auferlegen. Es ſollen Markſteine gemeinſchaftlich von beiden Städten an 
den Gränzen ihrer Beſizungen geſeßt werden. Eine gleiche Anzahl von 
Rechtsfreunden ſoll aus beiden Städten ſein. Die Freizügigkeit foll von 
einer Stadt in die andere ohne Entlaßſchein ſtattfinden können. 

Noch ein Beleg für die Jrrungen zwiſchen beiden Städten ergibt 

ſich aus folgenden Beſtimmungen vom Jahre 1717. „Es ſollen die Rath3- 

ſizungen in Krems gehalten werden, Sommer8zeit um 7 Uhr, WinterSzeit 
um 8 Uhr früh, und die Rathöherrn von Stein nach Krems zu gehen 
verbunden ſein. Die Rathsprotocolle ſollen am folgenden Tage immer, 
d. i. Mitwoch, von den Herren Vorgehern in der Kanzlei eingeſehen 
werden. Zſt der Bürgermeiſter in Stein und kommt ein Regierungsſtü> 
an den Stadtrichter in Krems, ſo hat er es zu öffnen, und es ſofort 
dem Bürgermeiſter nach Stein zu ſenden. So auch umgekehrt. Wo der 
Bürgermeiſter iſt, da ſind auch die Amt8documente zu fertigen. Ueberhaupt 
jollen Bürgermeiſter und Stadtrichter ſich in ihren Amtsverrichtungen 
nicht beirren".?) ; 

Bezüglich des Burgfrieden38 zwiſchen beiden Städten kam 1757 
folgevder Vergleich zu Stande. Der Cumulativplaß wird durch Markſteine 
angezeigt, in der Breite 41?/,, in der Länge 100/,, zuſammen 4180?/5 Klft. 

Dieſen Platz ſollen beide Städte gemeinſchaftlich benüßen, es ſei denn, 
daß die Stadt Stein eintretender Waſſergüſſe wegen gezwungen würde, 
ihr Rind- und Schafvieh dorthin zu treiben, wogegen die Stadt Krems 
nichts einwenden dürfe. Die 8. v. Schweine aber ſollen dieſe Begünſtigung 
nicht genießen, und außer dem Bereich dieſer Promenade gehalten werden.) 

; In neuerer Zeit haben zufolge des Gemeindegeſezes die beiden 
Städte ſich getrennt und bilden jede eine eigene Commune unter einem 

4 Mitgetheilt in Kinzl's Chronik, S. 281 ff. 
) 1757, 7. Mai. (Orig. im Stadtarchiv).
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Bürgermeiſter. Das Vermögen des Kammeramtes und Bürgerſpitales 

wurde durch einen Vergleich getheilt. Es ergab ſich aus den Acten, daß 

die Gemeinde Krems um das Bürgerſpital-Gebäude und 60 Grundſtücke 

allein vergewährt, auch um den Zehent von Abſtorf belehnt war, um die 

Gülteinlage aber über 40 Grundſtücke beide Städte mitſammen als Eigen- 

thümer angeſchrieben waren.) 

Die freie Lehnergemeinde Weinzierl. 

Unter dem Namen „Lehnerfreiheit“ beſteht eine freie Gemeinde von 

20 Häuſern im Dorfe Weinzierl bei Krems, welche ſchon vor 500 Jahren 

„ein altes Beſihthum" genannt wird.?) Sie bildete bis zum Jahre 1848 

eine eigene Herrſchaft, deren Amtsgeſchäfte ein „Verwalter“ beſorgte. 

Der Urſprung der Lehnergemeinſchaft datirt vom Jahre 1349, wo 

Herzog Albrecht die Gerechtſame ver Weinzierler - Lehner ertheilte. Die 

Beſtätigung der Gerechtſamen mußte von jedem neuen Landesfürſten erbeten 

reſp. ertheilt werden, daher ſich viele derlei Diplome in der Lehnerlade 

zu Weinzierl vorfinden. In der Beſtätigungsurkunde des Kaiſers Max- 

milian Il. wird die urſprüngliche Verleihung der Lehnerfreiheiten mit 

folgenden Worten angeführt: 

„Wir Albrecht von Gottes Gnaden Herzog 2c. Thun Khundt offentlich mit 

dieſem Briff, daß wir für uns „beſandt (vor uns gerufen) unſere Weinzierl von 

Crem3, die auf unſſern Lehen ſihen und haben von In dieſelben recht zu erkennen 

geben in der Weiß wie hernach beſchriben ſtehet". 1. Sie ſollen einen eigenen 

Amtman und einen Vogt haben. 2. Sie ſollen mauthfrei ſein an der Brücke in Krems. 

3. Ihre eigenen Hüter aufnehmen. 4. Sind ihnen in dieſer Urkunde alle Gaben 

vorgeſchrieben. Zum Schluße heißt es: „alſo wöllen wir daß die vorgenannten Lehner 

bei dem vorgeſchribenen Lehen , bleiben, und bei iren. rechten, die Sy von alter 

Gewonhait herbracht habent."?) 

Die Lehnergemeinde beſaß eine eigene ſogenannte „Banthaidung“ 

(Gericht8- und Polizeiordnung).*) 

1) Rechenſchaft3bericht vom Jahre 1861. 

2) Weinzierl, eine alte Anſiedlung von Winzern (althochdeutſch uuinzuril, 

mittelhochdeutſch winzürl). Vgl. R. Müller, Altöſterr. Leben aus Ortönamen. Bl. f. 

Lanvesk. 1884, S. 108. 
3) 1585, 8. März. (Abſchr. Pfarrarch.) 

4) Urbar des k. k. Schlüſſelamtes Krems, 1566. Fol. 34. Banthaiding beſteht 

aus drei altdeutſchen Worten. Ban bedeutet einen Bezirk. Taiding = Gericht, 

Proceß (wovon das Wort „vertheidigen" ſtammt). Ding iſt ſo viel als Sache, 

Streitfrage oder die Verſammlung, welche die Sache verhandelt. Bantaiding iſt daher 

die an gewiſſen Tagen zuſammentretende und richtende Verſammlung eines beſtimmten 

Bezirkes oder einer Gemeinde. 
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Die Lehner vergrößerten 1705 ihr Dominium, indem ſie das Dorf 
Weinzierl ſammt aller Zugehör von Graf Wenzel Adrian von Enkevoirt 
um 12.200 fl. fauften.*) In dem kaiſerlichen Beſtätigung3briefe dieſes 
Loskaufes werden folgende Puncte angeführt : 

1. Gehören in dieſen Verkauf die 20 Haus zu Weinzierl oder ſogenannten 
Lehner, und 8 Hofſtätte, wie ingleihen 9 andere in das Weinzierliſche Grundbuch 
dienende Hof- und Brandſtätten, dann über 57 Ueberländ, die Grundherrlichkeit und 
die 40 Viertl dienſt- und zehentfreien Weingärten mit allen Rechten und Gerectig- 

keiten. = 2. Auf den Kaufſchilling pr. 12.200 fl. haben die Lehner im Jahre 1694 

ſhon 2000 fl. dargeliehen, und zahlen zu Handen des Grafen noc< 10.200 fl. -- 

3. Vebernehmen die Weinzierler Lehner das Waſſerbeſchläc<ht, was bisher dem 

Schlüßlamt zugeſtanden. -=- 4. Zahlen ſie die bigher vom Grafen Enkevoirt in das 
Vicedomamt für dieſen Beſit abgeführte Gültgebühr. =- 5. Bleiben ſie als Vogt- 
holden unter dem öſterreichiſchen Vicedomamte. =- 6. Soll die Ausziehung der zum 
Beſit gehörigen Grundbücher und Dokumente, und eine Abſchrift des Waiſenbuches 

zu Handen der Lehner ausgefolgt werden. =- 7. Soll ihnen als Käufern die lande8- 

übliche Edictalſchirmung durch die öſtr. Kammerprokuratur zu Theil werden, daß ſie 

Niemand in ihrem Beſiz beirren kann.?) 

Mit den Gränznachbarn gab es manchmal Beſißſtreitigkeiten. Am 
16. April 1555 fand in der Thallinger Au eine Ausmarkung ſtatt, wobei 
die. Differenzen zwiſchen den Lehnern in Weinzierl und der Gemeinde 
von Thallern, die unbefugt einen Weg durch die Au der erſteren maiſſen 
ließ, unter Intervention des Abtes von Göttweig und des Spittelmeiſters 
von Krems endgiltig beglichen wurden. =- Am 16. März 1696 wurde 
zwiſchen der hochfürſtlich Freyſingiſchen Herrſchaft Hollenburg und den 
kaiſerlichen Lehnern zu Weinzierl in Gegenwart des kaiſerlichen Schlüſſel- 
amtmanns v. Wagenheimb eine Gränzberichtigung in den Auen vorgenommen. 
Es waren damals 'auch acht Kleinhausbeſizer in Weinzierl, von denen in 
der Vergleichsurkunde keine Erwähnung geſchieht.) 

In Kriegszeiten hatten die Lehner viel Ungemach auszuſtehen. Mit 
Berückſichtigung der „ertragenen ſchweren Kriegsdrangſalen und Contri- 
butionen“ befreite Kaiſer Ferdinand Il. die „Weinzierler Lehnerhäuſer“ 
ſammt allen zu ihren Häuſern, Höfen und Gütern gehörigen Unterthanen 
von aller Einquartirung.*) 

Die Lehner beſizen einen eigenen Friedhof neben der Antonikirche, 
deren Patron ſie ſind (vgl. S. 176). -Als Gemeinde hat Weinzierl einen 
ſelbſtſtändigen Bürgermeiſter. 

. 5 1705, 20. Juni. Verkauf an die vicedomiſchen 2 ehyner zu 
Weinzierl. (Lehnerarchiv). j 2 ERIN 5 

- 9 1708, 13. Zuli. (Lehnerarchiv). 
38) Kinz!'s Chronik, S. 257. 
%) 1629, 18. September. (Orig. Lehnevarchiv).


